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Öffentliche Ausschreibung  
- Verkauf der Liegenschaft ehemalige Grundschule Niederorschel - 
 
Der Landkreis Eichsfeld bietet folgende Liegenschaft zum Kauf an: 
 

Ehemalige Grundschule, Rasenweg 3, 37355 Niederorschel 
 
Gemarkung: Niederorschel, Flur: 8, Flurstück: 179, Größe: 420 m², Flur: 12, Flurstück: 21/5, Größe: 3144 m²  
 
Mindestgebot: in Höhe von 72.000,00 € 
 
Die Zuschlagserteilung erfolgt nach Höchstgebot und unter Berücksichtigung des Nutzungskonzeptes. 
 
Nähere Angaben zur Liegenschaft sind im Internet unter www.kreis-eic.de, Menüpunkt Aktuelles veröffentlicht. 
Besichtigungen des Objektes und Einsichtnahme in das Verkehrswertgutachten können mit dem Liegen-
schaftsamt des Landkreises Eichsfeld vereinbart werden.  
 
Angebote sind im verschlossen Umschlag mit der Aufschrift – Ausschreibung Verkauf Grundstück – bis 
03.12.2012 an den Landkreis Eichsfeld, Liegenschaftsamt, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt zu 
richten. 

 
 
3. Änderung der Verordnung des Landkreises Eichsfeld über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen aus besonderem Anlass vom 08.03.2012  
– Weihnachtsmarkt in Leinefelde am 02.12.2012 - 
 
Der § 1 wird wie folgt geändert: 
 
Änderung des Veranstaltungsdatums zum Weihnachtsmarkt in Leinefelde auf den 02.12.2012.  
 
Die Änderung der Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Heiligenstadt, den 14.11.2012 

 
 
 
gez. Dr. Werner Henning 
Landrat 
 
 

Allgemeinverfügung des Landkreises Eichsfeld über die Ladenöffnungszeiten 
am 01. Dezember 2012 anlässlich des Weihnachtsmarktes in der Stadt Dingelstädt 
 
Gemäß § 11 Abs. 1 Thüringer Ladenöffnungsgesetz (ThürLadÖffG) vom 24. November 2006 (ThürGVBl. S. 
541) in der derzeit gültigen Fassung wird widerruflich aus Anlass des Weihnachtsmarktes in Dingelstädt fol-
gende befristete Ausnahmebewilligung von der Vorschrift des § 4 Abs. 1 Nr. 2 ThürLadÖffG erteilt:  
 

1. Am Samstag, den 01. Dezember 2012 dürfen in der Stadt Dingelstädt die Verkaufsstellen in der Zeit 
von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr für den geschäftlichen Verkehr mit den Kunden zusätzlich geöffnet wer-
den. 

2. Die Allgemeinverfügung tritt am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreis Eichsfeld 
in Kraft. 

3. Die Ausnahmebewilligung ist gebührenfrei.  
 
 
Begründung 
siehe Hinweis 
 

http://www.kreis-eic.de/
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben wer-
den. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis Eichsfeld, Friedensplatz 8, 37308 
Heiligenstadt, einzulegen.  
 
 
 
gez. Dr. Henning 
Landrat 
 
Hinweis 
Die Allgemeinverfügung und deren Begründung kann zu den üblichen Öffnungszeiten im Landratsamt 
 

Landkreises Eichsfeld 
Rechts- und Ordnungsamt 

Friedensplatz 8 
37308 Heilbad Heiligenstadt 

 
eingesehen werden. 
 
 
 

Öffentliche Ausschreibung gemäß § 3 Abs. 1 VOL/A 
- Lieferung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) nach DIN EN 1846 - 
 
a) Auftraggeber:   Landkreis Eichsfeld 
    (Vergabestelle)   Hauptamt - Vergabestelle 
   Friedensplatz 8 
   37308 Heilbad Heiligenstadt 
 
b) Vergabeverfahren:    Öffentliche Ausschreibung gemäß § 3 Abs. 1 VOL/A 
 
c) Ausführung der Leistungen:            Lieferung Mannschaftstransportwagen (MTW)  
                                                                nach DIN EN 1846 inklusive kundenspezifischen Anforderungen 

 
d) Ort der Ausführung:   Landkreis Eichsfeld 
   Rechts- und Ordnungsamt 
   Friedensplatz 8 
   37308 Heilbad Heiligenstadt 
 
e) Vergabenummer:   41/32/12 
 
f) Art und Umfang der Leistung: 

 
Lieferung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für den Sanitäts- und Betreuungszug des Landkreis 
Eichsfeld nach DIN EN 1846 und aller mit geltenden Normen und der StVZO sowie den in der Leistungsbe-
schreibung aufgeführten, kundenspezifischen Anforderungen. 
 
g) Aufteilung in Lose: nein 
 
h) Ausführungsfrist: 1. Halbjahr 2013 
 
i) Anforderung bzw. Einsicht der Vergabeunterlagen: 

 
Landkreis Eichsfeld 
Hauptamt, Herr Koch 
Friedensplatz 8 
37308 Heilbad Heiligenstadt 
Tel.: 03606 / 650 1210 Fax.: 03606 / 650 9000 
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Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn die Vergabeunterlagen schriftlich per Brief (FAX) 
bei der unter i) genannten Stelle angefordert wurden. 
 
j) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind: siehe Punkt a) 
 
k) Angebotsabgabe:  schriftlich per Post (eine digitale Angebotsabgabe ist nicht zulässig) 

Zur Angebotsabgabe ist der den Vergabeunterlagen beigefügte Umschlag zwingend 
zu verwenden. 
 
Die Angebote sind abzufassen in: deutsch 
Rückfragen und Schriftverkehr erfolgt in deutscher Sprache. 

 
l) Ende der Angebotsfrist: 04.01.2013 
 
m) Die Bindefrist endet am: 08.02.2013 
 
n) Zuschlag erteilende Stelle: siehe Punkt a) 
 
o) Nebenangebote: sind zugelassen, entsprechend der Vergabeunterlagen 
 
p) Nachweise der Eignung: siehe Vergabeunterlagen 
 
Zusätzlich hat der Bieter auf Verlangen zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässig-
keit gemäß § 6 Abs. 3 VOL/A Angaben zu machen. Der Nachweis durch Präqualifizierungsverfahren entspre-
chend § 6 Abs. 4 VOL/A ist zugelassen. 
 
Erklärungen gemäß dem Thüringer Vergabegesetz (ThürVgG) vom 18.04.2011 
 
q) Auskünfte erteilt: siehe Punkt i) 
 
r) Zuschlagskriterien: Preis 

 
s) sonstige Angaben:  
 
Erklärungen und Nachweise werden, entgegen der Information im Formblatt 124 (Eigenerklärung für nicht 
präqualifizierte Unternehmen), gemäß § 16 Abs. 2 VOL/A nicht nachgefordert. Es gelten die allgemeinen Ver-
tragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B). 
 
t) Nachprüfstelle:    Thüringer Landesverwaltungsamt 

Referat 250 – Vergabeangelegenheiten 
Weimarplatz 4 
99423 Weimar 

 
 
 
Der Landrat 

 


